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Marktgemeinde: St. Leonhard am Forst
Polit. Bezirk: Melk
Land: Niederösterreich

St. Leonhard am Forst, am 30. Mai 2025
Zahl: 031000-2/2025-5 (ELAK-ID: 25-97662)

KUNDMACHUNG
(beschleunigtes Verfahren gem. §25a Abs. 2 NO Raumordnungsgesetz 2014)

Der Gemeinderat beabsichtigt das örtliche Raumordnungsprogramm zu ändern.

Der Entwurf wird gemäß § 25a Abs. 2 („beschleunigtes Verfahren") des NÖ-
Raumordnungsgesetzes 2014, LGBI. Nr. 3/2015 i. d. g. F., durch sechs Wochen, das ist in der
Zeit vom 02.06.2025 bis 14.07.2025 im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt.
Jedermann ist berechtigt, innerhalb der Auflegungsfrist zum Entwurf der Änderung des örtlichen
Raumordnungsprogrammes schriftlich Stellung zu nehmen.

Bei der endgültigen Beschlussfassung durch den Gemeinderat werden rechtzeitig abgegebene
Stellungnahmen in Erwägung gezogen. Der Verfasser einer Stellungnahme hat keinen
Rechtsanspruch darauf, dass seine Anregung in irgendeiner Form Berücksichtigung findet.

Mit freundlichen Grüße

^
s-Jür'gen

Bürgermeister \^

Forst
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A - 3243 St. Leonhard am Forst | Hauptplatz 1 | Bezirk Melk | NO | Tel.:+43-2756-22041 Fax: DW -30

Mail: office@st-leonhard-forst.gv.al | Web: www.st-leonhard-forst.gv.at

Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel: IBAN: AT70 3293 9000 0180 5506 BIG: RLNWATWW939

Parteienverkehr: Mo. 8-12 und 13-19 Uhr | Di. und Mi. 8-12 Uhr | Do. kein Parteienverkehr | Fr. 8-12 Uhr
Allu Wr's leben.



AUFLISTUNG DER BEABSICHTIGTEN ÄNDERUNGEN

DES ÖRTLICHEN RAUMORDNUNGSPROGRAMMES

GEMÄSS 8 24. ABS. 5 DES NÖ-RAUMORDNUNGSGESETZES 2014. LGB1. Nr. 3/2015

Anderungspunkt l (auf Planblatt l)

KG, St. Leonhard/Forst

Grdst. .80/2,45/17,186/4

Umwidmung

von Verkehrsfläche-öffenüich

aufBauland-Kerngebiet-Handelseinrichtungen

vonBauland-Kerngebiet-Handelseinrichtungen

auf Verkehrsfläche-öffentlich

vonBauland-Sondergebiet-Feuerwehr

auf Verkehrsfläche-öffentlich

von Verkehrsfläche-öffentlich

auf Grünland-Freihaltefläche für Siedlungsentwicklung (ZZ)

von Grünland-Freihaltefläche für Siedlungsentwicklung (ZZ)

auf Verkehrsfläche-öffentlich

von Verkehrsfläche-öffentlich

auf Bauland-Betriebsgebiet

von Grünland-Freihalteüäche für Siedlungsentwicklung (ZZ)

auf Bauland-Betriebsgebiet

Anpassung der Abgrenzung der Zentrumszone analog zur neuen Abgrenzung der

B aulandwidmung


